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TB-2021-01178 E-Mail kbd-postfach@lgln.niedersachsen.de

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange: Laatzen - Alt-Laatzen, B-Plan Nr. 66 - 1.
Änderung - "Bahnlinie/Kronsbergstraße/Karlsruher Straße/ Hauptstraße"

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN),
Regionaldirektion Hameln - Hannover (Dezernat 5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) als
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt. Meine Ausführungen
hierzu entnehmen Sie bitte der zweiten Seite; diese Stellungnahme ergeht kostenfrei.

Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefahrenerforschung empfohlen wird,
mache ich darauf aufmerksam, dass die Gemeinden als Behörden der Gefahrenabwehr auch für
die Maßnahmen der Gefahrenerforschung zuständig sind.

Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische Erkundung sein, bei der alliierte
Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet
werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken der
Bauleitplanung oder des Bauordnungsrechts kostenfrei auszuwerten. Die Luftbildauswertung ist
vielmehr gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2
Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden
kostenpflichtig.

Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswertungen beträgt derzeit beim KBD ca. 16 Wochen
ab Antragstellung. Da diese Zeitspanne zwischen Erteilung einer Baugenehmigung und
dem Baubeginn erfahrungsgemäß nicht verfügbar ist, empfehlen wir den Kommunen eine
rechtzeitige Antragstellung.

Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchgeführt werden soll, bitte ich um
entsprechende schriftliche Auftragserteilung unter Verwendung des Antragsformulars und der
Rahmenbedingungen,die Sie über folgenden Link abrufen können:
http://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/kampfmittelbeseitigung/luftbildauswertung/kampfmitt
elbeseitigungsdienst-niedersachsen-163427.html

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

Claudia Laschke

Anlagen
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1 Kartenunterlage(n)



Landesamt für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Hameln - Hannover
Kampfmittelbeseitigungsdienst

LGLN, Regionaldirektion Hameln - Hannover
Kampfmittelbeseitigungsdienst

Dorfstraße 19, 30519 Hannover

Dienstgebäude
LGLN
Regionaldirektion Hameln - Hannover

Kampfmittelbeseitigungsdienst
Dorfstraße 19

30519 Hannover

Geschäftszeiten
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Terminvereinbarung erwünscht

Telefon
0511 30245 502/-503

E-Mail
kbd-postfach@lgln.niedersachsen.de

Internet
www.lgln.niedersachsen.de

Bankverbindung
NordLB Hannover
IBAN DE38 2505 0000 1900 1525 86

BIC NOLADE2H

Steuernummer 22/200/13531

TB-2021-01178

Stellungnahme zum öffentlichen Belang: Kampfmittelbeseitigung

Betreff: Laatzen - Alt-Laatzen, B-Plan Nr. 66 - 1. Änderung -

"Bahnlinie/Kronsbergstraße/Karlsruher Straße/ Hauptstraße"

Antragsteller: Stadt Laatzen Stadtplanung u. Wirtschaftsf.

Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen die folgenden

Erkenntnisse vor (siehe beigefügte Kartenunterlage) :

Empfehlung: Luftbildauswertung

Fläche A
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden nicht vollständig ausgewertet.
Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird keine Kampfmittelbelastung

vermutet.
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.

Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel.

Fläche B
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden nicht vollständig ausgewertet.
Luftbildauswertung: Es wurde keine Luftbildauswertung durchgeführt.
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.
Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel.

Empfehlung: Sondierung

Fläche C
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.
Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird eine Kampfmittelbelastung

vermutet.
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.
Belastung: Es besteht ein begründeter Verdacht auf Kampfmittel.

Hinweis:
Hinsichtlich der erforderlichen Gefahrenerforschungsmaßnahmen wenden Sie sich bitte an die
örtlich zuständige Gefahrenabwehrbehörde (Stadt oder Gemeinde). Diese wird über
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das Ergebnis der Auswertung in Kenntnis gesetzt.

Empfehlung: Kein Handlungsbedarf

Fläche D
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.
Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird keine Kampfmittelbelastung

vermutet.
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.
Belastung: Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt.

Hinweise:
Die vorliegenden Luftbilder können nur auf Schäden durch Abwurfkampfmittel überprüft werden.
Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Brandmunition, Minen etc.)
gefunden werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das
Ordnungsamt oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsens bei der RD
Hameln-Hannover des LGLN.

In der vorstehenden Empfehlung sind die Erkenntnisse aus der Zeit vor der Einführung des

Kampfmittelinformationssystems Niedersachsen (KISNi), dem 11.06.2018, nicht eingeflossen, da

sie nicht dem Qualitätsstand von KISNi entsprechen. Sie können natürlich trotzdem von den

Kommunen in eigener Zuständigkeit berücksichtigt werden.

Bitte senden Sie uns, nach Übernahme unserer Stellungnahme, zur Arbeitserleichterung
keine weiteren Schreiben in dieser Angelegenheit zu.
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Beel, Gabriele

Von: Corinna John <mail@corinna-john.de>

Gesendet: Mittwoch, 27. Oktober 2021 19:40

An: Team Stadtplanung; Beel, Gabriele

Cc: laatzen@adfc-hannover.de; ADFC Region Hannover e.V. - Ronald Brandt

Betreff: Stellungnahme zum Bebauungsplan Bahnlinie/Kronsbergstraße/Karlsruher 

Straße/ Hauptstraße

!ACHTUNG! EVTL. GEFÄHRLICHE ANHÄNGE / LINKS ENTHALTEN! 
Beachten Sie unbedingt die E-Mail Sicherheitshinweise! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum Bebauungsplan Nr. 66 - 1. Änderung - "Bahnlinie/Kronsbergstraße/Karlsruher Straße/ Hauptstraße", 
OT Alt-Laatzen nehmen wir wie folgt Stellung: 

In der Begründung zum Bebauungsplan unter 4.5.3 (Seite 16) empfehlen die Gutachter, 
"durch Verkehrslenkungsmaßnahmen die Gutenbergstraße zu entlasten und den Verkehr durch 
die Karlsruher Straße zu leiten". 

Wenn Verkehr vom Schnellweg nach Laatzen-Mitte an der Gutenbergstraße vorbei Richtung 
Karlsruher Straße geleitet wird, ist davon auszugehen, dass nur wenige den Schlenker 
über die Karlsruher Straße fahren. Eine Mehrheit wird die praktisch langsamere, aber 
augenscheinlich einfachere Strecke über die Kronsbergstraße wählen. 

Es muss mit geeigneten baulichen Maßnahmen verhindert werden, dass zusätzlicher Verkehr 
durch die Kronsbergstraße abfließt. Denn dort ist der Gehweg zu schmal, um ihn bergab sicher 
mit dem  Fahrrad mitzunutzen. Die Fahrbahn ist für den Radverkehr aufgrund von Geschwindigkeiten 
und Verkehrsdichte bereits heute nicht zumutbar. 

Mit freundlichen Grüßen 

Corinna John 
ADFC Laatzen 
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Beel, Gabriele

Von: König, Veronica <Veronica.Koenig@NLD.Niedersachsen.de>

Gesendet: Donnerstag, 11. November 2021 10:45

An: Team Stadtplanung; Beel, Gabriele

Betreff: Stellungnahme Archäologische Denkmalpflege zu Bebauungsplan Nr. 66, 1. 

Änderung "Bahnlinie/Kronsbergstraße/Karlsruher Straße/Hauptstraße"

!ACHTUNG! EVTL. GEFÄHRLICHE ANHÄNGE / LINKS ENTHALTEN! 
Beachten Sie unbedingt die E-Mail Sicherheitshinweise! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Geltungsbereich des oben genannten Bebauungsplans ist bereits massiv überprägt, mit früh- oder 
vorgeschichtlichen Funden ist daher kaum noch zu rechnen, kann bei zukünftigen Bodeneingriffen aber nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden. Ich möchte Sie daher bitten, einen Hinweis auf die Bestimmungen des NDSchG 
hinsichtlich unerwarteter Funde zu übernehmen (Melde- und Anzeigepflicht bei Bodenfunden gem. §14 NDSchG in 
Verbindung mit § 35 NDSchG bei Nichtbeachtung). Es bestehen unsererseits keine weiteren Bedenken. 

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag  

Veronica König 
Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege 
-Regionalreferat Hannover- 
Scharnhorststraße 1 
D-30175 Hannover

Tel.:   0511/ 925-5342  
Fax:   0511/ 925-5296  
eMail: veronica.koenig@nld.niedersachsen.de
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Beel, Gabriele

Von: Spengler, Katrin <Katrin.Spengler@nfa-fuhrberg.Niedersachsen.de>

Gesendet: Donnerstag, 21. Oktober 2021 14:24

An: Beel, Gabriele

Betreff: B-Plan Nr. 66 1. Änderung Alt-Laatzen

!ACHTUNG! EVTL. GEFÄHRLICHE ANHÄNGE / LINKS ENTHALTEN! 
Beachten Sie unbedingt die E-Mail Sicherheitshinweise! 

Sehr geehrte Frau Beel, 

von der o. a. Planung sind bislang keine Waldbelange betroffen.  
Bedenken, Anregungen oder Hinweise sind daher aus Waldsicht nicht mitzuteilen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Katrin Spengler 

Funktionsstelle Träger öffentlicher Belange und Beratungsforstamt 

Niedersächsische Landesforsten – Forstamt Fuhrberg  
Am Försterkamp 3, 30938 Burgwedel-Fuhrberg 
fon         +49 (0) 5135 / 9297-14 
mobil     +49 (0) 170 / 7673379 
mail        mailto:katrin.spengler@nfa-fuhrberg.niedersachsen.de - Protected link

Niedersächsische Landesforsten | AöR mit Sitz in Braunschweig | Germany 
Präsident Dr. Klaus Merker | Vorsitzender des Verwaltungsrates Professor Dr. Ludwig Theuvsen 
Bankkonto Nord/LB | IBAN DE39 2505 0000 0106 0233 02 | BIC NOLADE2HXXX | St.-Nr. 14/201/00294 | USt-IdNr. 
DE 814181223 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie in den 
Datenschutzhinweisen der 
Niedersächsischen Landesforsten unter: Protected link
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, welche nicht direkt durch die NLF erhoben wurden, 
finden Sie hier: 
Protected link
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Beel, Gabriele

Von: Berg, Ludger <Ludger.Berg@gaa-h.Niedersachsen.de>

Gesendet: Dienstag, 16. November 2021 17:00

An: Beel, Gabriele

Betreff: Stadt Laatzen; B -Plan Nr. 66, 1. Ä.  – Bahnlinie/Kronsbergstraße/Karlsruher 

Straße, OT Alt-Laatzen; § 4 Abs. 1 BauGB

!ACHTUNG! EVTL. GEFÄHRLICHE ANHÄNGE / LINKS ENTHALTEN! 
Beachten Sie unbedingt die E-Mail Sicherheitshinweise! 

Stadt Laatzen; B -Plan Nr. 66, 1. Ä.  – Bahnlinie/Kronsbergstraße/Karlsruher Straße, OT Alt-Laatzen; § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren, 
zum o. g. Bauleitplan sind aus der Sicht der von der Gewerbeaufsicht zu vertretenden Belange folgende Hinweise zu 
geben. 
Im Rahmen der Planung wäre abzuklären, inwieweit der Plan von der Firma CG Chemikalien im Hinblick auf das 
Störfallrecht betroffen ist.  
Bei meiner Prüfung gehe ich davon aus, dass dem Plan keine konkreten Planungsabsichten eines Investors zugrunde 
liegen und es sich um eine Angebotsplanung handelt. Ansonsten wäre das Anlagenzulassungsverfahren bereits auf 
Planebene zu antizipieren und abzuklären, inwieweit der Standort grundsätzlich für die geplante Nutzung - nicht nur 
im Zusammenhang mit dem Störfallrecht - geeignet ist. Grundsätzlich ist der Standort uneingeschränkt für ein 
Gewerbegebiet geeignet, wie für einen Lagerbetrieb mit Fahrverkehre auf den Freiflächen während der Nachtzeit. 
Dies gilt unter der Voraussetzung, das „Betriebsbezogenes Wohnen“ in dem angrenzenden Gewerbegebiet nicht im 
Nahbereich des Plangebiets verwirklicht ist. Es wird hierzu angeregt, grundsätzlich „Betriebsbezogenes Wohnen“ 
restriktiv zu handhaben. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 

Ludger Berg 
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover 
Behörde für Arbeits- und Umweltschutz 
Am Listholze 74 
30177 Hannover 

Tel.:  0511/9096-195
Fax.: 0511/9096-199 

E-Mail: ludger.berg@gaa-h.niedersachsen.de












